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WAHLEN  

 

122. Ergebnis der Wahl eines oder einer Vorsitzenden sowie eines Stellvertreters oder 

einer Stellvertreterin der Berufungskommission „Neuroinformatik“  

 

In der vom Senat der Universität Wien eingesetzten Berufungskommission für die Besetzung 

einer Professur für "Neuroinformatik" wurde Herr Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Klas zum 

Vorsitzenden der Berufungskommission gewählt.  

Weiters wurde Herr Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Siegfried Benkner als stellvertretender 

Vorsitzender der Berufungskommission gewählt. 

 

Der Vorsitzende: 

Klas 

 

ERTEILUNG DER LEHRBEFUGNIS 

 

123. Erteilung der Lehrbefugnis 

 

Mit Bescheid vom 12.06.2017, Zl/Habil 02/606/2015/16, hat das Rektorat der Universität Wien 

Herrn Marcello Sega, PhD auf Grund des Beschlusses der vom Senat eingesetzten 

Habilitationskommission die Lehrbefugnis für das Fach „Computational Physics“ erteilt. 

 

Mit Bescheid vom 08.06.2017, Zl/Habil 02/608/2015/16, hat das Rektorat der Universität Wien 

Frau Mag. Dr. Judith Schacherreiter auf Grund des Beschlusses der vom Senat eingesetzten 

Habilitationskommission die Lehrbefugnis für das Fach „Zivilrecht“ erteilt. 

 

Der Vizerektor: 

Faßmann 
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